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Hinweise zur Abstimmung vom 15. Mai 2022 

 

Gemäss Anordnung der Kirchenräte von Beromünster (Sitzung vom 29.3.2022), Neudorf 
(Sitzung vom 22.03.2022) und Schwarzenbach (Sitzung vom 15.3.2022) findet am Sonn-
tag, 15. Mai 2022, die Abstimmung über folgende Vorlage statt: 

Fusion der röm.-kath. Kirchgemeinden Beromünster, Neudorf und Schwarzenbach. 

Urnenzeit 

Das Urnenbüro ist am Sonntag, 15. Mai 2022, von 10.00 bis 11.00 Uhr geöffnet. Die Urne 
ist in der Gemeindeverwaltung Beromünster aufgestellt. Für die Stimmabgabe im Urnen-
büro ist der Stimmrechtsausweis vorzulegen. 

Stimmregister 

Die Stimmberechtigten können das unbearbeitete Stimmregister auf den jeweiligen Pfar-
reisekretariaten einsehen. Das Stimmregister wird am Dienstag, 10. Mai 2022, 17:00 Uhr, 
geschlossen.  

Stimmberechtigung 

Stimmberechtigt sind katholische Schweizerinnen und Schweizer sowie niedergelassene 
Ausländerinnen und Ausländer (Ausweis C) ab dem 18. Altersjahr, die seit dem 10. Mai 
2022 in den jeweiligen Kirchgemeinden Beromünster, Neudorf oder Schwarzenbach ge-
setzlichen Wohnsitz haben. 

Briefliche Stimmabgabe 

Die briefliche Stimmabgabe ist ab Erhalt der Abstimmungsunterlagen per Post, beim Brief-
kasten der Gemeindeverwaltung oder am Schalter der Gemeindeverwaltung möglich. Das 
Stimmcouvert muss am Abstimmungssonntag um 11.00 Uhr eingetroffen sein. Wer brief-
lich abstimmen will, legt den Stimmzettel in das Abstimmungscouvert und klebt es zu. Der 
unterschriebene Stimmrechtsausweis und das Abstimmungscouvert sind in das Rücksen-
decouvert zu legen. 

Auszählung 

Die Auszählung der abgegebenen, gültigen Stimmen erfolgt pro Kirchgemeinde getrennt. 
Zu diesem Zweck tragen die Stimmzettel der drei Kirchgemeinden unterschiedliche Far-
ben. 

Eine Annahme der Fusionsvorlage erfordert die Annahme des Fusionsvertrages in allen 
drei Kirchgemeinden sowie die Genehmigung durch die Synode der röm.-kath. Landeskir-
che des Kantons Luzern. 

Orientierungsversammlung 

Eine Orientierungsversammlung zur Vorlage der Fusion der drei Kirchgemeinden findet 
am Dienstag, 3. Mai 2022, 19.30 Uhr, im Gemeindesaal Neudorf statt. 
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Botschaft der Kirchenräte  

Geschätzte Mitglieder der Kirchgemeinden Beromünster, Neudorf und Schwarzenbach 

Die Zeit ist reif – Seit einigen Jahren arbeiten die drei Kirchgemeinden intensiv zusammen 
und haben ein gemeinsames Seelsorgeteam. Die Kirchenräte Beromünster, Neudorf und 
Schwarzenbach möchten nun jenen Schritt tun, den die Einwohnergemeinden schon lange 
taten - und fusionieren. 

Wir sind überzeugt, dass wir als gemeinsame Kirchgemeinde für die Zukunft besser gerüs-
tet sind. Bestehende Doppelspurigkeiten wie 3 Kirchenräte, 3 Kirchgemeinderechnungen 
und 3 Kirchgemeindeversammlungen entfallen. Damit wird die Verwaltung vereinfacht.  

Die erwarteten finanziellen Einsparungen bewegen sich im kleineren Rahmen. Trotzdem 
ist es der fusionierten Kirchgemeinde möglich, den Steuersatz auf 0,3 Einheiten (aktueller 
Stand Neudorf) anzusetzen, was für Beromünster und für Schwarzenbach eine Senkung 
bedeutet.  

Doch was bedeutet dies für die kirchliche Arbeit in den Pfarreien? Grundsätzlich ist die Ar-
beit unseres Seelsorgeteams, unserer Katechetinnen und aller Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter von der Fusion nicht betroffen. Die kirchliche Arbeit wird durch das gemeinsame 
Pastoralraumteam geführt. Die Mitarbeitenden werden zu den gleichen Pensen und An-
stellungsbedingungen weiterbeschäftigt.  

Da in Schwarzenbach kein Pfarreirat besteht und der Kirchenrat nun wegfällt, soll in 
Schwarzenbach eine pfarreiratähnliche Organisation, eine Nahraumgruppe gebildet wer-
den.  

Damit alle Ortsteile im künftigen Kirchenrat gut vertreten sind, wird dieser aus acht ge-
wählten Mitgliedern der drei Ortsteile und der Pastoralraumleitung bestehen.  

Gemeinsam wollen wir uns den zukünftigen Herausforderungen stellen, welche auf die Kir-
che zukommen. Die Zeit ist reif, dass wir nach langen Jahren der Zusammenarbeit nun 
den Schritt tun.  

Die gewählten Kirchenräte der drei Kirchgemeinden empfehlen Ihnen die Fusion einstim-
mig.  Wir danken Ihnen, wenn Sie uns das Vertrauen schenken und dem Zusammen-
schluss der drei römisch-katholischen Kirchgemeinden Beromünster, Neudorf und 
Schwarzenbach zur vereinigten Kirchgemeinde Beromünster auf den 1.1.2023 zustimmen.  

 

Im Namen der Kirchenräte 

 

Michael Egli Fritz Hüsler   Rolf Kunz 

Präsident Kirchenrat  Präsident Kirchenrat   Präsident Kirchenrat 
Beromünster  Neudorf    Schwarzenbach 
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Fragen und Antworten zur geplanten Fusion der Kirchgemeinden Beromünster, 
Neudorf und Schwarzenbach 

Fragen Antworten 
Welches sind mögliche Vorteile 
einer Fusion? 
 

Mit der Fusion entfallen bestehende Doppelspurig-
keiten (3 Kirchenräte, 3 Kirchenrechnungen, 3 Bud-
gets, etc.) und die Verwaltung und Strukturen kön-
nen vereinfacht werden. Zudem verspricht man sich 
mehr Gestaltungsmöglichkeiten durch ein grösseres 
gemeinsames Budget. Auch die Besetzung des 
künftigen Kirchenrats und der Rechnungskommis-
sion kann durch das grössere Einzugsgebiet einfa-
cher werden. Das Gewicht gegenüber anderen In-
stanzen (Einwohnergemeinde, Landeskirche, Bis-
tum) wächst und die Zusammenarbeit mit ihnen wird 
einfacher. Quasi alle katholischen Einwohner*innen 
der Gemeinde Beromünster gehören zur gleichen 
Kirchgemeinde und zahlen gleich viel Steuern. 
 

Welches sind mögliche Nachteile 
einer Fusion? 
 

Aufgrund eines möglichen Verlusts von Nähe und 
Identität zur neuen grossen Kirchgemeinde, könnten 
sich bisher aktive Mitglieder aus dem kirchlichen Le-
ben zurückziehen. Es kann das Gefühl entstehen, 
dass die bisher grösste Kirchgemeinde Beromünster 
die beiden kleineren Kirchgemeinden dominiert. 
Umgekehrt könnten an die bisherige grösste Kirch-
gemeinde Beromünster Erwartungen und Bring-
schulden gestellt werden, die sie per se nicht erfül-
len kann.  
 

Was ist der Unterschied zwischen 
Kirchgemeinde und Pfarrei und 
was passiert mit den Pfarreien 
bei einer Fusion der Kirchgemein-
den? 

Die Mitglieder der katholischen Kirche gehören so-
wohl einer Kirchgemeinde wie auch einer Pfarrei an. 
Die Kirchgemeinde ist für administrative und finanzi-
elle Belange zuständig. Ihre Organe sind der Kir-
chenrat und die Kirchgemeindeversammlung. 
 
Die Pfarrei ist für das kirchliche Leben zuständig. 
Sie wird von einem Pfarrer oder einer vom Bischof 
beauftragten Gemeindeleiter*in geleitet. Das Seel-
sorgeteam gestaltet mit den Freiwilligen und Grup-
pierungen das Pfarreileben. Der Pfarreirat berät das 
Seelsorgeteam. Im Bistum Basel bilden jeweils meh-
rere Pfarreien zusammen einen Pastoralraum. 
Die drei Pfarreien von Beromünster, Neudorf und 
Schwarzenbach bleiben auch nach einer Fusion der 
Kirchgemeinden bestehen. 
 

Was passiert mit den Pfarreirä-
ten?  

Die beiden Pfarreiräte in Beromünster und Neudorf 
bleiben bestehen. In Schwarzenbach besteht zum 
heutigen Zeitpunkt kein Pfarreirat. Künftig soll in 
Schwarzenbach eine Nahraumgruppe eingesetzt 
werden. 
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Wo finden Gottesdienste, Taufen, 
Erstkommunion und Firmungen 
statt?  
 

Dies ist eine pastorale (pfarreiliche) Fragestellung. 
Die Fusion der Kirchgemeinden hat keinen Einfluss 
auf die seelsorgerischen Leistungen des Pastoral-
raums Michelsamt. 
 

Wo finden Beerdigungen statt? Die bisherigen, von der Einwohnergemeinde Bero-
münster verwalteten Friedhöfe bleiben bestehen. 
Abschiedsgottesdienste und Beerdigungen finden 
weiterhin in allen drei Pfarreien statt. 
  

Wie würde die neue Kirchge-
meinde heissen? 
 

Römisch-katholische Kirchgemeinde Beromünster 

Wie erfolgen die Zusammenset-
zung und die Sitzverteilung des 
neuen Kirchenrates?  
 

Der neue Kirchenrat hat 9 Mitglieder (8 gewählte 
Kirchenratsmitglieder und die Leiterin des Pastoral-
raums). Idealerweise wohnen vier Mitglieder in Be-
romünster und je zwei Mitglieder in Neudorf und 
Schwarzenbach. Ziel ist es möglichst viele bisherige 
Kirchenräte für den neuen Kirchenrat zu gewinnen. 
Die Wahlen finden am 25.9.2022 statt.  
 

Wie erfolgen die Zusammenset-
zung und die Sitzverteilung der 
neuen Rechnungskommission? 

Die neue Rechnungskommission hat 3 Mitglieder. 
Idealerweise wohnt je ein Mitglied in Beromünster, 
Neudorf und Schwarzenbach. Ziel ist es bisherige 
Mitglieder für die neue Rechnungskommission zu 
gewinnen.  
 

Was passiert mit den bestehen-
den Kirchengebäuden, Liegen-
schaften und Grundstücke?  

Grundsätzlich ergeben sich keine Veränderungen. 
Die Nutzungen der Kirchen und Kapellen ist eine 
pastorale Fragstellung. Die drei Pfarreien Bero-
münster, Neudorf und Schwarzenbach mit den da-
zugehörigen Kirchen bleiben unverändert.  
Sämtliche Liegenschaften und Grundstücke werden 
von der neuen Kirchgemeinde übernommen. 
 

Welches sind die Auswirkungen 
der Fusion auf das Personal? 

Sämtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Pas-
toralraums Michelsamt sind von der geplanten Fu-
sion personalrechtlich nicht betroffen. 
Die direkt von den Kirchgemeinden angestellten Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter (z.B. Sakristaninnen 
und Sakristane) werden im gleichen Pensum weiter-
beschäftigt. Die Anstellungsbedingungen sollen im 
Rahmen der Fusionsumsetzung unter Wahrung des 
Besitzstands harmonisiert werden.  
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Wie hoch sind die Kirchensteuern 
und die künftigen Lastenaus-
gleichszahlungen?  

Auf Basis einer integrierten Finanzplanung (Budgets 
der drei Kirchgemeinden) kann für die fusionierte 
Kirchgemeinde mit einem attraktiven Steuerfuss von 
0.30 Einheiten (Bisher: Beromünster 0.32 E., Neu-
dorf 0.30 E. und Schwarzenbach 0.45 E.) gerechnet 
werden. Die Finanzierung des beschlossenen Be-
gegnungszentrums Beromünster ist in der Finanz-
planung enthalten. 
Einsparungen sind möglich beim Aufwand für den 
Kirchenrat sowie in der Verwaltung der Kirchge-
meinde.  
Für die Lastenausgleichbeträge der Kirchgemeinde 
Schwarzenbach ist gemäss Lastenausgleichsge-
setzgebung ein Besitzstand während längstens 5 
Jahren möglich. Geltend gemacht werden können 
Teilbeträge des Durchschnitts der Beiträge der drei 
Vorjahre. Die drei Kirchenräte werden ein entspre-
chendes Gesuch einreichen. 
 

Erhalten die Kirchgemeinden ei-
nen Fusionsbeitrag der Landes-
kirche? 

Ja, gemäss der Verordnung über das Verfahren der 
Beitragszusprechung bei Kirchgemeindefusionen 
besteht ein Anspruch auf Beiträge der Landeskirche. 
Die drei Kirchenräte werden ein entsprechendes 
Gesuch einreichen. 
 

Werden kirchliche Vereine und 
nahestehende Organisationen 
auch in Zukunft unterstützt? 
 

Die neue Kirchgemeinde wird die bisherigen Unter-
stützungsleistungen koordinieren und im gleichen 
Umfang weiterführen. 
 

Wie wurden die Abklärungen im 
Fusionsprojekt vorgenommen? 
 
 

Seit Februar 2021 hat eine paritätisch zusammenge-
setzte Projektgruppe mit Unterstützung eines exter-
nen Projektleiters die Fusion der Kirchgemeinden 
Beromünster, Neudorf und Schwarzenbach vorbe-
reitet. Die Projektgruppe hat die wichtigsten organi-
satorischen, rechtlichen und finanziellen Rahmenbe-
dingungen für die geplante Fusion geklärt.  
 

 

Für weitere Fragen stehen Ihnen die Kirchenrät*innen der drei Kirchgemeinden Beromüns-
ter, Neudorf und Schwarzenbach gerne zur Verfügung. 
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Vertrag über die Fusion  

der römisch-katholischen Kirchgemeinden  
Beromünster, Neudorf und Schwarzenbach 

 
(§ 63 der Kirchenverfassung und der §§ 70 ff des Synodalgesetzes  

über die römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons Luzern) 
 
 
 

Ingress  

 
Dieser Vertrag regelt die Modalitäten bei der Vereinigung der römisch-katholischen Kirchge-
meinden Beromünster, Neudorf und Schwarzenbach. Gegenüber diesem Fusionsvertrag blei-
ben anderslautendes kantonales Recht sowie anderslautende Beschlüsse übergeordneter In-
stanzen vorbehalten. 
  

Allgemeine Bestimmungen 

 

Art. 1 Zweck und Geltungsbereich 

 Die Kirchgemeinden Beromünster, Neudorf und Schwarzenbach vereinbaren, 
sich auf den 1. Januar 2023 zu einer Kirchgemeinde zu vereinigen 

  

Art. 2 Eigenständigkeit 

 Die bisherigen Kirchgemeinden Beromünster, Neudorf und Schwarzenbach be-
halten bis zum 31.12.2022 ihre Eigenständigkeit, vorbehalten sind andere in die-
sem Vertrag getroffene Regelungen. 

  

Art. 3 Rechtsnachfolge 

 Die vereinigte neue Kirchgemeinde Beromünster übernimmt die Aufgaben der 
bisherigen Kirchgemeinden Beromünster, Neudorf und Schwarzenbach. Die drei 
bisherigen Kirchgemeinden werden aufgelöst. 

  

Art. 4 Name 
 Die vereinigte Kirchgemeinde trägt den Namen Beromünster. 

  

Art. 5 Treuepflicht 

 In der Zeit zwischen dem Beschluss und dem Inkrafttreten der Fusion der Kirch-
gemeinden vereinbaren die Kirchgemeinden Beromünster, Neudorf und Schwar-
zenbach eine gegenseitige Treuepflicht, wonach sie keine diesem Vertrag zuwi-
derlaufenden Handlungen vornehmen werden. Der Beschluss der Kirchgemein-
deversammlung Beromünster zur Realisierung des Begegnungszentrums ist für 
die neue Kirchgemeinde bindend. 
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Behörden  

 

Art. 6 Die Kirchgemeindebehörden 

 Behörden der vereinigten Kirchgemeinde Beromünster sind: 
- der Kirchenrat 
- die Rechnungskommission 
- das Urnenbüro 

  

Art. 7 Wahlen der neuen Kirchgemeindebehörden 
1 Die Wahlen finden am 25. September 2022 an der Urne statt. Stille Wahl ist ge-

stützt auf § 28 der Verfassung der römisch-katholischen Landeskirche des Kan-
tons Luzern möglich. 

2 Die laufende Amtsperiode der Behörden der Kirchgemeinden Beromünster, 
Neudorf und Schwarzenberg dauert bis zum 31. Dezember 2022 

3 Die neuen Behörden für die Kirchgemeinde Beromünster treten ihr Amt am 
1. Januar 2023 an. 

  

Art. 8 Sitzverteilung 
1 Für die erste Amtsperiode der Behördenmitglieder der neuen Kirchgemeinde 

werden für den Kirchenrat acht gewählte Sitze, für die Rechnungskommission 
drei Sitze beschlossen. Die Leitung des Pastoralraumes ist von Amtes wegen 
Mitglied des Kirchenrats mit Stimmrecht. 

2 Nach Möglichkeit wird bei der Zusammensetzung der Kirchgemeindebehörden 
auf eine ausgewogene Vertretung aus den bisherigen drei Kirchgemeinden ge-
achtet. 
 

Verwaltung 

 

Art. 9 Infrastruktur und Organisation 
1 Für Behörden und Verwaltung der neuen Kirchgemeinde Beromünster werden 

die bestehenden Büroräumlichkeiten in Beromünster genutzt.  

2 Für die Organisation ist der Kirchenrat zuständig. 
 

Art. 10 Archive 
1 Die Kirchgemeindearchive der Kirchgemeinden werden zum Zeitpunkt der Fu-

sion bereinigt und als drei getrennte Bestände in das Archiv der Kirchgemeinde 
Beromünster überführt.  

2 Die archivwürdigen Unterlagen der neuen Kirchgemeinde Beromünster bilden 
einen neuen separaten Archivbestand. 
 

Finanzen 

 

 

Art. 11 Grundsatz 
 Die Aktiven und Passiven der Kirchgemeinden Beromünster, Neudorf und 

Schwarzenbach gehen auf die fusionierte Kirchgemeinde Beromünster über. 
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Art. 12 Grundstücke 
1 Die Grundstücke im Eigentum der drei Kirchgemeinden gehen per 1. Januar 

2023 in das Eigentum der Kirchgemeinde Beromünster über. 

2 Die Grundstücke der bisherigen Kirchgemeinden sind im Anhang aufgelistet. 
  

Art. 13 Buchhaltung 
 Die Buchhaltungen der drei bisherigen Kirchgemeinden werden per  

1.1.2023 zusammengeführt. 
  

Art. 14 Verantwortlichkeit 
 Die Verantwortung für die vom 16. Mai 2022 (Urnenabstimmung 15. Mai 2022) 

bis am 31. Dezember 2022 getätigten Geschäfte und Ausgaben liegt bei den 
Mitgliedern der Kirchenräte der drei Kirchgemeinden als gemeinsame Behörde. 
 

Übergangsregelungen 

 

Art. 15 Arbeitsverhältnisse und -verträge 
 Die Arbeitsverhältnisse der Mitarbeitenden der Kirchgemeinden Beromünster, 

Neudorf und Schwarzenbach werden von der Kirchgemeinde Beromünster per 
1. Januar 2023 zu den bestehenden Vertragsbedingungen übernommen.  

  

Art. 16 Budget 
1 Das Budget für das erste Geschäftsjahr 2023 der Kirchgemeinde Beromünster 

wird von den amtierenden Kirchenräten im Jahre 2022, basierend auf einem 
Steuersatz von 0.30 Einheiten, gemeinsam erarbeitet. 

2 Die Beschlussfassung über das Budget für das erste Geschäftsjahr der Kirchge-
meinde Beromünster findet an der gemeinsamen Kirchgemeindeversammlun-
gen vom 15.11.2022 statt. Die im Amte stehenden Kirchenräte laden ein und 
sind für die Durchführung zuständig. 

  

Art. 17 Genehmigung der Rechnungen 2022 der bisherigen Kirchgemeinden 
 Die Rechnung des Jahres 2022 der Kirchgemeinde Beromünster wird an der 

ersten gemeinsamen Kirchgemeindeversammlung der vereinigten Kirchge-
meinde genehmigt. Die Jahresrechnungen der Kirchgemeinden Neudorf und 
Schwarzenbach werden unter Vorbehalt des Rechnungsreferendums durch die 
Rechnungskommission genehmigt. 

Art. 18 Verantwortlichkeit 
 Ab 1. Januar 2023 liegt die Verantwortung für die Geschäfte der neuen Kirchge-

meinde beim neuen Kirchenrat.  
  

Art. 19 Verträge und Vereinbarungen zwischen der Zustimmung und dem Inkraft-

treten der neuen Kirchgemeinde 
 In der Übergangsphase werden die bestehenden Verträge auf ihre Gültigkeit so-

wie ihren Weiterbestand überprüft und allfällige Anpassungen vorgenommen. 
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Art. 20 Fonds und Legate 
 In den bisherigen Kirchgemeinden bestehen verschiedene Fonds und Legate. In 

der Übergangsphase werden diese auf ihren Weiterbestand überprüft. 
  

Art. 21 Amtsübergabe / Hängige Geschäfte 
1 Die Amtsübergabe nimmt die Synodalverwaltung des Kantons Luzern vor. 

2 Bei der Amtsübergabe wird ein Pendenzenverzeichnis mit sämtlichen hängigen 
Geschäften aus den drei bisherigen Kirchgemeinden erstellt und den neu Ver-
antwortlichen übergeben. 

  

Art. 22 Vollzug 
1 Die bisherigen Kirchenräte werden mit dem Vollzug des vorliegenden Vertrages 

beauftragt.  

2 Die Kirchenräte sind insbesondere für die Einhaltung der Fusionsfrist verant-
wortlich. Ausserdem sorgen sie für die hinreichende und sachgerechte Informa-
tion der Öffentlichkeit über den Verlauf des Fusionsverfahrens. 

  

Art. 23 Kostenverteiler 
 Die Kosten, die im Zusammenhang mit dem ordentlichen Vollzug dieses Vertra-

ges bis am 31. Dezember 2022 anfallen, werden von den drei Kirchgemeinden 
im Verhältnis je 50:35:15 (Beromünster, Neudorf, Schwarzenbach) getragen. 
 

Schlussbestimmungen 

 

Art. 24 Zustandekommen 
 Die Fusion kommt zustande, wenn die Stimmberechtigten der drei Kirchgemein-

den dem vorliegenden Fusionsvertrag je einzeln zustimmen. Vorbehalten bleibt 

die Zustimmung der Synode der römisch-katholischen Landeskirche des Kan-

tons Luzern. 

 

Art. 25 Bestandteile des Fusionsvertrages 
 Die folgenden Unterlagen sind Bestandteile des Fusionsvertrages: 

- Bestandesrechnungen der drei Kirchgemeinden per 31.12.2021 

- Liste der Grundstücke 

 

Die Dokumente sind unter www.kathmichelsamt.ch einsehbar. 
 

Art. 26 Anzahl Exemplare 
 Der Vertrag ist vierfach auszufertigen. Je ein Exemplar erhalten: 

- die Kirchgemeinden Beromünster, Neudorf und Schwarzenbach als Ver-

tragsparteien 

- der Synodalrat der römisch-katholischen Landeskirche Luzern 
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Die Vertragsparteien: 

 

Kirchgemeinde Beromünster  Kirchgemeinde Neudorf Kirchgemeinde Schwarzenbach 

Michael Egli Markus Schmid Fritz Hüsler  Oliver Conrad Rolf Kunz Corinne Furrer 

Präsident  Aktuar Präsident  Aktuar Präsident Aktuarin  
 

 

 

 

Genehmigt durch die Stimmberechtigten der drei Kirchgemeinden Beromünster, Neudorf und 
Schwarzenbach an der Urnenabstimmung vom 15. Mai 2022. 

 

 

Genehmigung durch die Synode des Kantons Luzern: 
 


